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§ 529 ABGB Erlöschung der
persönlichen Servituten

insbesondere.
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

§ 529.

Persönliche Servituten hören mit dem Tode auf. Werden sie ausdrücklich auf die Erben ausgedehnt; so sind im Zweifel

nur die ersten gesetzlichen Erben darunter verstanden. Das einer Familie verliehene Recht aber geht auf alle

Mitglieder derselben über. Die von einer Gemeinde oder einer andern moralischen Person erworbene persönliche

Servitut dauert so lange, als die moralische Person besteht.
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